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 Veröffentlicht am 19.11.1986

Norm

IPRG §1 Abs1

Rechtssatz

Unabhängig vom gesetzlichen oder vereinbarten Schuldstatut und dieses durchbrechend kommt der Anwendungswille

der sogenannten Eingri snormen zum Tragen, namentlich dann, wen sich das Rechtsverhältnis auf das Hoheitsgebiet

des Eingri sstaates auswirkt und sich deshalb der Zwangswirkung der Eingri sgesetze faktisch gar nicht entziehen

kann.
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